
14 II. Elementarlehre.

Qualitätsbestimmung und alle Verhältnisse der Qualität
beruhen.

Die Formel stellt zugleich die Grundeigenschaften des
Begriffs und des Urteils einfach dar. Der Begriff besagt
zunächst die Bestimmtheit des Denkinhalts (a); aber doch
als Bestimmtheit, die erkannt wird an einem abgesehen
davon Unbestimmten (x). Jede Inhaltsbestimmtheit aber
grenzt einen gewissen Umfang oder ein Gebiet ab, für
welches sie gilt, d. h. eine übrigens unbestimmte, durch
die Bestimmtheit des Inhalts aber doch im allgemeinen be¬
stimmte Mannigfaltigkeit von x. Also ist der Begriff, nach
„Inhalt“ und „Umfangt, durch unser Symbol ausgedrückt.
Nicht minder repräsentiert dasselbe den logischen Gehalt
eines einfachsten Urteils „x ist a u

. Die Kopula „ist“
besagt nicht logische Gleichheit, sondern zuletzt die
Relation zwischen der Begrififseinheit und der darunter
begriffenen Mannigfaltigkeit. Das Prädikat entspricht dem
Begriffsinhalt oder der Denkbestimmung a, das Subjekt
dem Umfang oder dem Gebiete der x, an welchen das a
erkannt wird. Demnach ist auch am Urteil ein quantita¬
tives und ein qualitatives Moment zu unterscheiden, nicht
indem die fertigen Kategorieen der Quantität und Qualität
auf das Urteil bloß angewandt werden, sondern indem das
logische Verfahren der Quantität wie der Qualität in der
Grundrelation der Einheit des Mannigfaltigen selbst wurzelt
und sie nur nach verschiedenen Seiten entwickelt.

§ 10. Das Denkverfahren der Quantität.
Das erste allgemeine Denkverfahren, das sich an der

Grundkorrelation des Einen und Mannigfaltigen darstellt,
ist das Verfahren der Quantität. Es besteht in der Setzung
des Mannigfaltigen, das sich zur Einheit im Denken zu¬
sammenfassen soll, bloß a 1 s Mannigfaltiges. Darin liegen
drei Grundmomente eingeschlossen, die als Stufen eines
und desselben Prozesses der quantitativen Setzung not¬
wendig, und zwar in dieser bestimmten Folge, zu einander
gehören:

1. die Setzung des Einen (numerische Einheit, Einzel¬
heit), als Anfang jeder quantitativen Setzung;


